
 
 
 

 zu TOP …….... 
 
 
 
 
 Mainz, 22.03.2017 
 
 
Anfrage 0513/2017 zur Sitzung  am 29.03.2017 

 
Umsetzung Leichte Sprache in der Verwaltung (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
 
 Die Stadt Mainz zeichnet sich durch ein hohes Maß an Barrierefreiheit aus. Seit den 
80ziger Jahren wird an der Herstellung von Barrierefreiheit in der Stadt gearbeitet. Durch 
die UN Behindertenrechtskonvention gibt es inzwischen auch die Verpflichtung der politi-
schen Akteure zu handeln. Viele hauptamtliche Mitarbeiter*innen der Stadt und ehrenamt-
liche Akteure sind diesem Ziel verpflichtet, umfassende Teilhabemöglichkeiten für alle 
Bürger*innen herzustellen. Seitdem konnten viele gute Ideen und Projekte umgesetzt wer-
den wie z.B. der barrierefreie Umbau des öffentlichen Nahverkehrs, der Umbau von Kitas, 
Schulen und anderen öffentlichen Gebäuden, die Erschließung von Fußgängerzonen und 
Plätzen etc. Wir können in diesem Bereich auf viele Erfolge und eine Veränderung des 
Bewusstseins stolz sein. Neben den baulichen Barrieren sind aber noch weitere strukturel-
le Barrieren abzubauen, dazu zählt als sehr gravierende Barriere die schwere Sprache in 
den Verwaltungsbriefen und -bescheiden. Viele Menschen mit und ohne Behinderung 
können sie nicht verstehen und sind ratlos, wenn sie diese Bescheide der Verwaltung be-
kommen. 
Hier könnten wir leicht Abhilfe schaffen, indem ein kurzes klares, in leichterr Sprache ver-
fasstes Begleitschreiben den Text verständlich macht. Viele Bürger*innen würden hiervon 
profitieren. Die Rechtssicherheit ist gegeben, da der Originalbescheid nicht ersetzt wird, 
sondern nur übersetzt wird in einer Anlage. Es gibt bereits Kommunen, die dies erfolgreich 
umsetzen.  
Die Stadt Mainz hat im Rahmen der Strategie für Vielfalt bereits eine Handreichung zu 
fairständlicher Sprache erarbeitet. Ziel unserer Anfrage ist es, konkret in eine Erprobung 
der Umsetzung einzusteigen.  

 
Wir fragen die Verwaltung: 

1. Wie soll die Handreichung zu fairständlicher Sprache eine höhere Verbindlichkeit erhalten?  

2. Wie soll eine verstärkte Umsetzung leichter Sprache im Verwaltungsalltag erreicht werden? 

3. Gibt es Planungen die Maßgaben des Gesetztes zur Gleichstellung von Menschen mit Be-

hinderungen (BGG), hier § 11, projekthaft in einzelnen Abteilungen umgesetzt wird? 

a. Wenn ja, wann und in welcher Abteilung? 

b. Wenn ja, auch durch die Versendung von Übersetzungen der Bescheide in leichte 

Sprache als Ergänzung zum rechtssicheren Bescheid? 

c. Wenn nein, warum nicht? 
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4. Steht die Verwaltung im Austausch mit, die Modelle entwickelt haben Verwaltungsbeschei-

de in leichter Sprache ausschließlich oder ergänzend zu verschicken, um deren Erfahrun-

gen zu nutzen? 

a. Wenn ja, wie sind die Erfahrungen in diesen Kommunen? 

b. Wenn nein, ist es geplant? 

5. Wann kann mit konkreten Schritten zur Einführung von leichter Sprache in der Verwaltung 

der Landeshauptstadt Mainz gerechnet werden? 

 

 
 
Ruth Jaensch 
(Mitglied des Stadtrats) 
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